
564 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (440 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Bewäh

rungshilfegesetz geändert wird 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche Re
gierungsvorlage erstmals in seiner Sitzung am 
4. November 1980 in Verhandlung genommen. 
Nach Wortmeldungen der Abgeordneten 
Blecha, Dr. Hauser' und des Ausschuß
obmannes Dr. S t e ger sowie des Bundesmini
sters für Justiz Dr. B rod a wurden die Ver
handlungen vertagt und am 9. Dezember 1980 
fortgesetzt. In dieser Sitzung beteiligten sich an 
der Debatte die Abgeordneten Dkfm. DDr. 
K ö n Ii g, Dr. Hau s e r, BI e c h a, Dr. S t e
ger, Ottilie R 0 c h u sund Dr. Jolanda 
Off e n b eck sowie der Bundesminister für 
Justiz Dr. B rod a. 

Von den Abgeordneten BI e eh a, Dr. S t e
ger und Dr. Hau s e r wurde im Zuge der 
Verhandlungen ein umfangreicher Abänderungs
antrag zur Regierungsvorlage eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde die gegenständ
liche Regierungsvorlage unter Berücksichtigung 
des oberwähnten gemeinsamen Abänderungsan
trages in der diesem Bericht beigedruckten Fas
sung einstimmig angenommen. 

Zum Inhalt der Vorlage ist folgendes zu be
merken: 

Die Regierungsvorlage soll vor allem eine ge
setzliche Grundlage dafür schaffen, daß das Bun
desministerium für Justiz die Führung der Be
währungshilfe weiterhin ~so wie bisher privaten 
Vereinigungen übertragen kann. Im Hinblick dar
auf scheint ·es 'dem Ausschuß notlWendig, die 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Bundesmini
sterium für Justiz und den Vereinigungen, deren 
Geschäftsstellen und den dafür tätigen Bundes
bediensteten einwandfrei festzulegen. über die 
Vorschläge der Regierungsvorlage hinaus emp
fiehlt der Ausschuß folgende Regelungen: 

1. Die übertragung der Führung der Bewäh
rungshilfe an pr.ivate Vereinigungen läßt die 
Zuständigkeiten unberührt, die dem Bundesmini
stellium für Justiz zB nach § 12 in bezug auf 
die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Be
währungshelfer oder nach § 14 als Rechtsmittel
instanz vorbehalten sind (§ 24 Abs. 1). Was die 
übertragung selbst betrifft, so soll künfcig die 
Kenntnisnahme davon für alle daran Interessier
ten dadurch. erleichtert werden, daß darüber 
jeweils eine entsprechende Kundmachung im 
Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung 
zu erfolgen hat (§ 24 Abs. 4). 

2. Die Vereinigungen haben in ihren Voran
schlägen den Aufwand der einzelnen Geschäfts
stellen gesondert auszuweisen (§ 25 Abs. 1) und 
das Bundesministerium für Justiz ha<t erforder
lichenfalls dafür zu sorgen, daß die den Vereini
gungen dafür zur Verfügung gestellten Mittel 
auf die einzelnen Geschäftsstellen entsprechend 
ihrem Bedarf aufgeteilt werden (§ 25 Abs, 3). 

3. Die Aufsichtsrechte des Bundesministeriums 
für Justiz i.e.S. werden in einem eigenen Para
graphen übersichdich zusammengefaßt (§ 27) 
und nach zwei Richtungen hin ergänzt: 

a) Das Bundesministerium für Justiz soll das 
Recht haben, den Ersatz des Aufwandes 
einzelner Geschäftsstellen davon abhängig 
zu machen, daß diese Stellen ihre Gebarung 
der für Dienststellen des Bundes vorge
schriebenen Gebarung angleichen (Abs. 2). 

b) Es wird klargestellt,' daß der Bundesmini
ster für Justiz auch in dem grundsätzlich 
den Vereinigungen vorbehaltenen fachli
chen Bereich nötigenfalls Anordnungen zu 
treffen hat, um eine den maßgeblichen ge
setzlichen Bescimmungen entsprechende 
einheitliche Vorgangsweise zu gewährlei
sten, also zur Abwendung oder Abstellung 
offensichtlich gesetzwidriger Praktiken 
(Abs.4). 
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2 564 der Beilagen 

4. Die Regierungsvorlage hatte vorgeschlagen, 
die Bestimmungen darüber, welche Aufzeichnun
gen der Bewährungshelfer über die ihm über
tragenen Betreuungsfälle zu führen hat, in einer 
Weise zu ändern, die im Ergebnis zT mit einer 
Verringerung derzeit bestehender Kontrollmög
lichkeiten der vorgesetzten Stellen verbunden 
wäre. Der Justizausschuß hielte eine solche Ver
ringerung nicht für wünschenswert; er emp
fiehlt daher die Beibehaltung der bisher gel
tenden Regelung. 

Zwei weitere Vorschläge der Regierungsvorlage 
gehen dahin, die teilweise schon bisher geübte 
Betreuung Straffälliger durch Bewährungshelfer 
ohne richterliche Anordnung ("freiwillige Be
treuung") und die gleichfalls schon bisher geübte 
Förderung der in mehreren Städten eingerichte
ten Stellen für Entlassenenhilfe durch den Bund 
auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Der 
Ausschuß ist der Meinung, daß das Institut einer 
Bewährungshilfe ohne richterliche Anordnung 
und Kontrolle vor einer so weitgehenden gesetz
lichen Verankerung wie in der Re~ierungsvorlage 
vorgesehen noch einer gründlicheren Erörterung 

. bedürfte, zum al im Hinblick auf die damit ver
bundenen kriminalpolitischen und verfassungs
rechtlichen Imp1ikationen. Demgegenüber erach
tet der Ausschuß die gesetzliche Fundierung der 
Förderung· von Einrichtungen für Entlassenen
hilfe durch den Bund sowohl in kriminalpoliti
scher Hinsicht für wünschenswert als auch in ver
fassungsrechtlicher Hinsicht fü·r unbedenklich. 
Dies gilt sinngemäß für die Förderung derjeni
gen Fälle einer freiwilligen Betreuung, die sich 

Lona Murowatz 

Berid1terstatter 

der Sache nach gleichfalls als Hilfe für Entlassene 
innerhalb eines überschaubaren Zeitraums dar
stellen (Art. 11). 

Sowohl zur Erleichterung der parlamentari
schen Kontrolle als auch zur Verbesserung des 
Informations- und Meinungsaustausches zwischen 
den in der Bewährungshilfe tätigen Personen, 
den mit der Führung betrauten Vereinigungen, 
dem BMJ und d(~n im Nationalrat vertretenen 
Parteien empfiehlt der Ausschuß weiter die Ein
richtung eines Beirates für Bewährungshilfe. Der 
Beirat soll sich aus 6 Vertrauensleuten der Par
teien und einem vom BMJ zu entsendenden 
Mitglied zusammensetzen. Er soll sich auf geeig
nete Weise, insbesondere durch Aussprachen und 
Einholung von Auskünften, ein Bild von den im 
Bereich der Bewährungshilfe entfalteten Tänig
keiten machen, Anregungen entgegennehmen und 
dazu Stellung nehmen (§ 28). Was die Einzel
heiten der vorgeschlagenen Bestimmung betrifft, 
so bestand im Juscizausschuß insbesondere Ein
vernehmen darüber, daß Abs. 3 vorletzter Satz 
einer Bestellung von Beamten oder Vertragsbe
diensteten im Ruhestand zu Vertrauenspersonen 
auch dann nicht entgegenstünde, wenn die be
treffenden Personen im Aktivstand dem Ver
waJtungsbereich des BMJ angehört haben. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Justizausschuß somit' den An t rag, der Natio
nalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e
set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zustim-
mung erteilen. • 

Wieri, 1980 1209 

Dr. Steger 

Obmann 

'j. 
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564 der Beilagen 3 

'I. 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 

XXXX, mit dem das Bewährungshilfegesetz 
geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Änderungen des Bewährungshilfegesetzes 

Das Bewährungshilfegesetz, BGBl. Nr. 146/ 
1969, in der Fassung der B1;.ndesgesetze BGBl. 
Nr. 426/1974 und 625/1978, wird wie folgt ge
ändert: 

1. § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. (1) Für jede Dienststelle für Bewährungs
hilfe (§. 3) sind als hauptamtlich tätige Bewäh
rungshelfer geeignete Beamte der Verwendungs
gruppen A und B oder Vertragsbedienstete des 
Bundes der Entlohnungsgruppen a und b zu be
stellen, die das 24. Lebensjahr, wenn sie aber 
ausnahmsweise aus besonderen Gründen schon 
vorher zur Ausübung der Tätigkeit eines Be
währungshelfers geeignet erscheinen, doch min
destens das 21. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Als Bewährungshelfer können auch provi
sorische Beamte und Vertragsbedienstete des Bun
des bestellt werden, die sich in Ausbildung be
finden." 

2. § 4 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Als Dienststellenleiter darf nur bestellt 
werden, wer seit fünf Jahren, wenn er aber aus 
besonderen Gründen schon vorher zur Aus
übung der Tätigkeit eines Dienststellenleiters 
geeignet erscheint, doch mindestens seit drei J ah
ren als Bewährungshelfer havptamtlich tätig ist 
und das <im § 2 Abs. 1 bezeichnete Ernennungs
erfordernis erfüllt. Der Leiter einer Dienststelle 
am Sitz des Landesgerichtes (§ 5 Abs. 2) und der 
ständige Vertreter dieses Leiters müssen Beamte 
der Verwendungsgruppe A oder Vertragsbedien
stete des Bundes der Entlohnungsgruppe :i sein. 
Beim ständigen Vel'treter des Dienststellenleiters 
kann von diesem Erfordernis abgesehen werden, 

. wenn ein geeigneter Beamter oder Vertrags be
diensteter dieser Verwendungs- oder Entloh
nungsgruppe nicht zur Verfügung steht." 

3. Nach § 7 wird eingefügt: 

•• Beratung der Bewährungshelfer 

§ 7 a. Den hauptamtlich tätigen Bewährungs
helfern ist Gelegenheit zu Aussprachen über ihre 
Tätigkeit mit einer Person zu geben, die weder 
Dienststellenleiter noch ,in dessen Vertretung Lei
ter der Besprechungen (§ 7), an denen die be
treffenden Bewährungshelfer teilnehmen, oder 
sonst Vorgesetzter dieser Bewährungshelfer ist. 
Hiezu sind in der Sozialarbeit erfahrene Per
sonen zu bestellen, die für diese Art der Be
ratung geschult sind und befähigt erscheinen; 
sie sind über den Gegenstand der Aussprache 
jedermann gegenüber zur Verschwiegenheit ver
pflichtet." 

4. Im § 12 Abs. 2 hat der erste Satz zu lau
ten: 

"Als ehrenamtlich tätiger Bewährungshelfer darf 
nur aufgenommen werden, wer das 24. Lebens
jahr, wenn er aber ausnahmsweise aus besonde
ren Gründen schon vorher zur Ausübung der 
T:vtigkeit eanes Bewährungshelfers geeignet er
scheint, doch mindestens das 21. Lebensjahr voll
endet hat; im übrigen muß er fähig sein, das Amt 
eines Geschwornen oder Schöffen auszuüben, 
wobea jedoch: vom Erfordernis der österreichi
sehen Staatsbürgerschaft abgesehen werden kann, 
wenn dies aus besonderen Gründen geboten er
scheint, um anfallende Betreuungsaufgaben er
füllen zu können." 

5. Im § 13 Abs. 3 hat die Z 1 zu lauten: 

,,1. das Heim von einer Person geleitet wird, 
die die Anstellungserfordernisse für den Dienst 
eines hauptamtlich tätigen Bewährungshelfers oder 
eines Erziehers der Verwendungsgruppe L 2 er
füllt," 

6. § 14 und seme überschnift haben zu lau
ten: 

"Vorgesetzte Behörde 

§ 14. Die Dienststellen für Bewährungshilfe 
unterSIlehen dem Bundesministerium für Justiz, 
das auch über Berufungen gegen Bescheide der 
Dienststellen zu entscheiden hat." 

564 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



4 564 der Beilagen 

7. An die Stelle der §,§ 24 bis 28 treten fol
gende Bestimmungen: 

"Führung der Bewährungshilfe durch private 
Vereinigungen 

§ 24. (1) Der Bundesminister für Justiz kann 
die Besorgung der Aufgaben der im ersten Ab
schnitt dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Ein
richtungen für den Bereich einer oder mehrerer 
Dienststellen einer privaten Vereinigung über
tragen, die in der Bewährungshilfe tätig ist, über 
ähnLiche Einrichtungen verfügt und zur Mit
arbeit bereit ist. Im Fall einer solchen über
tragung bleiben dem Bundesminister für Justiz 
unbeschadet der ,§,§ 12 und 13 die Aufgaben vor
behalten, die sich aus einer sinngemäßen An
wendung des § 14 in Verbindung mit dem fol
genden Abs. 3 und den §,§ 25 bis 27 ergeben. 

(2) Solange die Führung der Biewährungshilfe 
privaten Vereinigungen übertragen ist, sind die 
Vorschriften des zweiten Abschnittes dieses Bun
desgesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
an die Stelle des Leiters der Dienststelle für Be
währungs hilfe der Leiter der Geschäftsstelle der 
Vereinigung tritt, der die Führung der Bewäh
rungshilfe im Sprengel der Dienststelle über
tragen ist. 

(3) Sowe~t die Führung der Bewährungshilfe 
einer pnivaten Vereinigung übertragen ist, hat 
diese unbeschadet der dem Bundesministerium 
für Justiz vorbehahenen Rechte dafür Sorge zu 
tragen, daß innerhalb des durch die gesetzlichen 
Bestimmungen und die für die Erfüllung zur 
Verfügung stehenden Personen und Mittel ge
zogenen Rahmens die Bewährungshilfe nach ein

. heitlichen Gesichtspunkten und nach den Er-
kenntnissen über ihre zweckmäßigste Gestaltung 
durchgeführt wird. 

(4) Der Bundesminister für Justiz hat durch 
Veröffentlichung im Amtsblatt der österreichi
schen Justizverwaltung kundzumachen, für den 
Bereich welcher Dienststellen und an welche Ver
einigungen eine übertragung erfolgt. 

Ersatz des Aufwandes 

§ 25. (1) Das BundeslTIlinisterium für Justiz 
hat einen Vorschuß auf den vermutlichen Auf
wand, der pr,ivaten Vereinigungen aus der Füh
rung der Bewährungshilfe (§ 24) erwächst, auf 
Grund der Voranschläge der Vereinigungen unter 
Zugrundelegung einer sparsamen, wirtschaft
lichen und zweckmäßigen Verwaltung aus den 
im jeweiligen Bundesfinanzgesetz vorgesehenen 
Aufwandskrediten für Bewährungshilfe zu ge
währen. Hat eine Vereinigung mehrere Geschäfts
stellen eingerichtet, so ist in den Voranschlägen 
der Aufwand der einzelnen Geschäftsstellen ge
sondert· auszuweisen. 

(2)§ 13 Abs. 5 und 6 dieses Bundesgesetzes 
ist dem Sinne nach a'nzuwenden. 

(3) Soweit sich das· Bundesministerium für 
Justiz nicht in Vollziehung des § 27 Abs. 2 die 
unmittelbare Anweisung von Mitteln an ein
zelne Geschäftsstellen vorbehält, hat es erforder
lichenfalls auf andere Weise dafür Sorge zu tra
gen, daß die einer Vereinigung hiefür zur Ver
fügung gestellten Mittel auf die von ihr ein ge
richteteten Geschäftsstellen entsprechend dem Be
darf dieser Stellen aufgeteilt werden. 

Verwendung von Beamten und Vertragsbedien
steten für die Bewährungshilfe 

§ 26. Soweit die Führung der Bewährungshilfe 
einer privaten Vereinigung übertragen ist, hat 
das Bundesministerum für Justiz nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmun~en die Planstellen des 
Planstellenbereiches Bewähtungshilfe mit Beam
ten und Vertrags bediensteten zu besetzen und 
diese Beamten und Vertrags bediensteten der Ver
einigung zur Besorgung von Aufgaben der Be
währungshilf,e einsdlließlich der damit verbunde
nen Verwaltungsaufgaben zur Verfügung zu 
stellen: 

1. Die Vereinigung muß eine gutächtliche 
Kußerung erstattet haben, wonach der in Be~ 
tracht kommende Bewerber zur Erfüllung von 
Aufgaben der Bewährungshilfe voraussichtlich 
geeignet ist. 

2. Die Beschäftigung des Bediensteren bei der 
Geschäftsstelle, an der er Aufgaben der Bewäh
rungshilfe besorgen soll, muß nach übereinstim
mender Auffassung des Bundesministeriums für 
Justiz und der Vereinigung in jenem Umfang 
gesichert sein, w,ie sie für hauptamtlich tätige 
Bewährungshelfer vorgesehen ist (§ 21 Abs. 1) . 

3. Die Bestellung zum Geschäftsstellenleiter 
erfolgt durch das Bundesministerium für Justiz 
nach Anhörung d'~r betreffenden Vereinigung. 
Der zum Geschäftsstellenleiter bestellte Beamte 
oder Vertragsbediensteoe ist vorgesetztes Organ 
der übrigen der Geschäftsstelle zugeteilten Be
amten und Vertragsbediensteten. 

4. Die einer Vereinigung zur Verfügung ge
stellten Beamten und Vertrags bediensteten hahen 
unbeschadetder dem Bundesminister,ium für 
Justiz vorbehaltenen Rechte den Anordnungen 
Folge zu leisten, die die von der Vereinigung 
hiezu bestellten Organe zur Erfüllung der nach 
§ 24 Abs. 3 der Vereinigung obliegenden Ver
pflichtungen treffen. 

Aufsicht 

§ 27. {I) Das Bundesmini'sterium für Justiz 
hat di,e Besorgung der Aufga!hen der Bewäh
rungshilfe durch die Ge~chäi:ftsstellen und die 
ihnen zug,ewi,esen.en Person,en zu überprüfen. 

(2) Da<s Bundesmill'i'st,enium für Jmtiz hat die 
Zuweisung von Vorschüssen (§ 25) davon ab
hängig iZU mach,en, daß Geschäftsstellen ihre Ge-

564 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



564 der Beilagen 5 

harung den für Dienststellen des (Bu.ndes gelten
den iBestinimungen angleichen, sorweit dies für 
eine ,sparsame, wirtschaftliche und 71weckmäßige 
Verwaltung notwendig erscheint. 

.(3) D~e Di,enstaufSlicht des Bundesministeriums 
für Justi2 über ,die ein'er Vereinigung zur Ver
fügung g,estelltJen Beamten und V,ertragsbedien
steten erstreckt sich auch auf ihre dort ausge
übte Tätigkeit. 

(4) Der B,undesmini.ster für Justiz ,hat für das 
Verhalten der den Geschäftsstellen rzug,eteilten 
Beamten und V,ertragshediensteten ,in dem ~m 
§ 24 Abs. 3 umschri,ebenen Bereich die notwen
digen Weisungen zu ,ertJeilen, um eine den ge
setzlichen Bestimmungen ent&prechend,e einheit
liche Vorgangsweise zu gewahrleisten. Vor Er
teiLung solcher Weisung,en hat der Bundesminister 
der Vereinigung GelegenheLt'ZU, einer Xußerrung 
zu geben. 

VIERTER AlBSCHNJTT 

Beirat für Bewährungshilfe 

§ 28. (1) Ist d~e 'Führung der iBewährungshilfe 
einer oder mehreren privaten Vereinigungen 
übertragen, so wird beim Bundesministerium für 
Justiz ein Beirat für BewährungshiLfe eing,erichtet. 

(2) Der Beir,at ist berechtigt, sich von der 
Tätigkeit der mit der Führung der Bewährungs
hilfe betrauten priv,aten Vereinigungen durch 
Aussprachen mit den Vertretern ,dieser N,ereini
gun gen, durch B,esuche "",on Geschäftsstellen der 
V,ereinig,ung,en, durch iEinholu'ng von Auskünf
tendes Bundesministeriums für Justiz, der Ver
einigungen und auf 'andere geeignete Weise ein 
Bild zu machen, Anregung.en entgeg,enzunehmen 
und dazu Stellung zu nehmen. Er hat weiters 
das Recht, alljährlich über seine Tätigkeit dem 
Bundesminlisterium für Justiz zu berichten und 
Anr,egungen zu erstatten. 

{3);Dieim Hauptausschuß des Nationalrates 
v,ertretenen Part,eien sind herechtigt, in den Bei
rat insgesamt sechs Personen, ihres Vertrauens 
z'uentsenden. DaJbei hat auf jede Partei wenig
stens eine Vertrauensperson zu entf'allen; im 
übrigen ist das Kräiftev,erlhältnis der Vertl"etung 
im Hauptausschuß zu berücksichtigen. Die y,er
trauenspersonen ,dürfen weder aktive Beamte 
oder Vertragsbedienstete 'aus dem Ve'rwaltungs
bereich des (ß,undesministeriums für Justiz noch 
Mi~glieder oder Ang,estellte der mit ,der Führung 
der Bewährungshilf,e hetrauten privaten Ver,elni
gungen sein. Eine weitere Person ist vom Bun
desminister ,für Justiz iZiU hesteUen. 

(4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte mit 
Stimmenmehrheit den VorsitlZenden und dessen 
Stellvertreter. 

(5) Der Beirat wird vom V'or9itzenden, in 
dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter 
einJberufen. Er kann IlIUr in Anwesenheit des 
Vorsitienden oder seines Stellvertreters und 
wenigstens zweier weiterer Mitglieder tätig wer
den und B'eschlüsse nur fassen, wenn alle Mit
glied,er eingdaden sind. 'Beschlüsse we,rden mit 
Stimmenmehrheit gdaßt. 

(6) Die Mitglieder des Beirates sind, außer 
wenn &ie eine amtliche Mitteilung zumachen 
haben, jedermanngegenüher zur V.erschwiegen
heit über die in AnIsübung :ihrer Tätig-keit ge
machten Wahrnehmungen verpflichtet, del"en Ge
heimhaltung im berechtigten Interesse einer be
teiligten Person gelegen ist. Di,e Verletzung dieser 
Pfli.cht a'lllf die in § 301 .Nbs. 1 des Strafg,esetz
buches bezeichnete W:eise ,ist nach dieser Bestim
mung 'ZU bestraFen. 

{7) Di,e Tätigkeit der Vertrauenspersonen ist 
eine .ehrenamtliche." 

8. Die überschrilft vor § 29 hat 'zu lauten: 

"FüNFTER AJBSCHNITT 

Änderungen des Jugendgerichts
g e set z e 5 1961" 

9. Die Bezeichnung des 'bisherigen fünften Ab
schnittes wird' in "SEOHSTER ABSCHNITT" 
geändert. 

ARTIKEL 11 

Einrichtungen für Entlassenenhilfe 

(1) Die 'Einrichtung und der Betrieb von Stel
len, in denen Personen nach ihrer Entlassung aus 
dem Vollzug 'einer Freiheits~trafe oder mit Frei
heitsentziehung verbundenen vorheugenden Maß
nahmen hei ihI'len Bemühungen um ,die Erlan
gung weiterer HiLf.en ,zur Vermittlung von 
Unterkunft ullid Arbeit sowie überhaupt um die 
Wiedereingliederung in das Leben in Freiheit 
mit Rat und Tat unterstützt werden, und die 
Betreuung solcher Personen sind vom B'und zu 
,föndern. Die FÖl"derung hat 71U erfolgen: 

a) durch die Gewährung 'von Zuschüs~en nach 
Maßgabe .der hiefür nachdem j-ew,eiligen 
Bundesfinanzgesetz verfü~baren Bundes
mittel, wobei anzustreben ist, daß 'aus Mit
teln anderer Gebietskörperschaften jew,eils 
gleich hohe Zuschüsse geleistet werden; 

b) dadurch, ,daß den Stellen geeignete Beamte 
und Vertragsbedienstete des Planstellenibe
reiches B,ewährungshiUe ,des Bundesmini
stel"iums für Justiz {§ 26 Albs. 1 des Bewäh
rU11igshilfegesetzes) 'ZJU:r Verfüg,ung gestellt 
werden; 

c) dadurch, daß diese Personen im Fall einer 
lunbedingten EntlasSung auf i:hr Ersuchen 
und mit ihrer Zustimmung nach Art der-
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jeniglen Personen hetreut werden, denen 
ein 'Bewährungshelf,er, bestellt wird. Eine 
,solche Betreuung darf nur aur Anor·duung 
des Leiters der ,zuständigen Geschäftsstelle 
für IBewährungshilf,eund ruurinsoweii: er
folgen, alssi,e den Umständen nach gebo
ten er,sch,ein't, um' dem Entlassenen zu 
helfen, sich in das Leben in Freiheit einzu
'gliedern und die Begehung weiterer straf
barer HandllUngen zu y.erme,~den,und die 

,übernahme der Betreuung ohne Beein
,trächti,gungder Besorgung der Aufgaben 
der Bewährungshilfe möglich ist. Die An
Ol'dnul1g gilt für die den Umständen nach 
erforderliche, Zeitdauer, ,längstens aber bis 
zum Ahlwf des ersten ,auf den Tag der 
),etlzten Entlassung folgenden J ahl'es. 

Ein R.echtsanspruch auf Gewährung einer För
de11Ung besteht nicht. 

(2) Zuschüsse nach Ahs. 1 ,dürfen physischen 
und juristischen Personen nur zur Einrichtung 
und zum Betrieb solcher Stellen der im' Abs. 1 
bezeichneten Art gewährt werden, die mit Rück
sicht auf die Zahl der Personen, die die dort 
gebotenen Hilfen in Anspruch nehmen, zWleck
mäßig und w,irtschaftlicherscheinen. 

, (3) VorGew~hrung von Zuschüs'sen hat sich 
der Fötderungswerber dem Bund gegenüber zu 
verpflichten, über die widmungsg,emäße Verwen
dung der Zuschüsse alljährlich iß,ericht ~u erstat
ten, Rechnung ZlU legen" und zum Zweck der 
überwachung der widmungslgemäßen Verwen
dung' der ZuschüsSe Organen des Bundes die 
ObeJ.;prüfung der Durchführung durch Einsicht 
in die Bücher und <Belege sowie durch Besichti-

gungan Ort und Stelle ZlU gestatten und ihnen 
die erf.orderlichen Auskünfte ZiU erteilen. Ferner 
hat sich 'der ,Förderung,swerher zu verpflichten, 
bei nichtwidmungsgemäßer Verwendung von Zu
schüssen oder Nichteinhaltung der im Vorste
henden angdühJ;'ten, V,el1pflichtungen diese dem 
Bund zurückzuzahlen, wobei- der ,zUrückzuzah
lende B'etrag für die Zeit von der Ausza:hlung 
bis zur RückzahLung' mit 3 vH über den jeweils 
für Eskontierungen der Oe'sterreichisch;en Natio
nal'bank geltenden Zinsfuß pro Jahr zu verzinsen 
ist. ' 

>( 4) Die Förderung erst,r,eckt sich nicht auf all
fällig,e Tätigkeiten der in 'Albs. 1 bezeichneten 
Stellen, di,edieSie gegenüber P,el'sonen nach Ablauf 
des ersten aurf den T,ag der, letzten Entlassung 
folgenden Jahres entfalten. 

ARTIKELIII 

{l) Dieses Bundesg,eseuz tritt mit 1. Jänner 
1981 in Kraft. 

{2) Personen, die zu Aufgaben der Sicherheits
o,der Kriminalpolüzei verwendet werden (§ 12 
Achs. 2 zweiter Satz des Bewährungshilfeges,etzes), 
dÜrfen als ehrena~tlich tätige Bewährungshelfer 
nur n()ch in, den Fällen tätig sein, in denen sie 
bereits v,or dem Inkrafttreten di,es,es Bundesge
seuzes ,'als Bewährungshelfer hestellt wor,den 
sind. 

ARTIKEL 'IV' 

Vollziehung 

Mit der Vollz,iehung dieses Bundesges·etzes ist 
der B,undesminister rür Justiz bet,r3Jilt. 
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